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Tagen in der Post
Verbinden Sie das Geschäftliche 
mit dem Angenehmen
Wir freuen uns über Ihr Interesse und hoffen, Ihnen mit den folgenden 

Informationen bei der Planung Ihrer Veranstaltungen weiterhelfen zu können.

Unser Haus befindet sich in Odenthal, dem Tor zum Bergischen Land, nur wenige Minuten

von Köln, Leverkusen und Bergisch Gladbach entfernt. Die zentrale Verkehrslage und 

ein stilvolles Ambiente machen das Hotel-Restaurant „Zur Post“ zu einem idealen Ort zum 

Konferieren. Hier haben Sie die Wahl zwischen drei Tagungsräumen von 20 bis 250 qm.

Lassen Sie sich verwöhnen! Für den Erfolg einer Veranstaltung ist nicht nur das Umfeld, 

sondern auch das persönliche Wohlbefinden ausschlaggebend. Ein individueller Service 

und eine in allen namhaften Restaurantführern ausgezeichnete Küche helfen Ihnen dabei, 

sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Selbstverständlich erstellen wir Ihnen gerne ein individuell auf Ihren Anlass und Ihr Budget

abgestimmtes Angebot. Schon jetzt garantieren wir Ihnen unsere vollste Aufmerksamkeit 

für Ihre Tagung.

Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 02202 / 977780 

gerne zur Verfügung.

Mit kulinarischen Grüßen aus Odenthal

Alejandro und Christopher Wilbrand
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Top-Lage mit idealer Anbindung
Nutzen Sie die zentrale Lage des Hotel-Restaurants „Zur Post“ und die damit verbun-

dene stressfreie Anfahrt. Der Flughafen Köln/Bonn sowie die ICE-Bahnhöfe Köln Hbf, 

sowie Köln-Deutz sind nur ca. 15 Autominuten entfernt. Optimale Anbindungen an die 

Bundesautobahnen A1 und A3 sowie den Öffentlichen Personennahverkehr. Eine 

ausreichende Anzahl hauseigener Parkplätze ist vorhanden.

Die Tourismus-Destination des Bergischen Landes bietet Ihnen überdies vielfältige natur-

nahe und kulturelle Möglichkeiten für ein besonderes Rahmen- oder Parallelprogramm.

Ideale Möglichkeiten
Das Hotel-Restaurant „Zur Post“ verfügt über 3 Tagungsräume in Größen von 20 bis 250 

qm. Für eine persönliche und individuelle Beratung sind wir jederzeit für Sie erreichbar.

Tagungsraum 	 Größe 	 Raumhöhe 	 Tageslicht 	 Konferenz

Z1 	 20qm 	 2,5m 	 Ja 	 4 / 6

Z2 	 50qm 	 2,5m 	 Ja 	 8 / 20

Festsaal 	 250qm 	 4m 	 Ja 	 30 / 60

Für den Tagungsraum berechnen wir keine Bereitstellungskosten, wir lassen uns im 

Gegenzug von Ihnen jedoch einen Mindestumsatz garantieren. Dieser wird mit allen am 

Tag eingenommen Speisen und Getränken verrechnet, die Sie und Ihre Gäste im Haus 

verzehren. Ist die Umsatzgarantie erreicht, fallen keinerlei weitere Raumkosten an.

Umsatzgarantie: 350 Euro
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Perfektes Ambiente
Das Hotel-Restaurant „Zur Post“
•	 1 Stern im „Guide Michelin“ seit dem Jahr 2003

•	 Ausgezeichnet im „Gault Millau“ mit 16 von 20 Punkten und zwei Kochmützen

•	 Bib Gourmand für die Postschänke

•	 Top-Bewertungen in allen anderen gängigen Gastroführern

•	 Hotel mit 16 komfortablen /exklusiven Doppelzimmern

In unserer Küche verarbeiten wir ausschließlich Frischprodukte. Entsprechend richten 

sich unsere Speisekarte und Menüvorschläge nach dem Marktangebot. Auf Wunsch 

übersenden wir Ihnen gerne unsere aktuellen Menüvorschläge. Natürlich sind auch indi-

viduelle Essensabsprachen möglich. Sofern es Teilnehmeranzahl und Zeitplan zulassen, 

besteht auch die Möglichkeit, in unserem Restaurant à la carte zu essen.

Unser Hotel verfügt über 16 komfortable, exklusive Doppelzimmer. Alle Hotelzimmer 

sind mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Der gelungene Ausgleich zwischen Indivi-

dualität und Funktionalität lässt keine Wünsche offen. Zur Ausstattung gehören unter 

anderem Kabel-Fernsehen, Sky, Telefon, kostenloses W-Lan, Modem- und Faxanschluss, 

Bad/WC, Fön, Minibar. 
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Attraktive Tagungspauschalen Post
Die Pauschalen sind nur im Ganzen und ab 6 Personen von Mittwoch-Sonntag buchbar. 

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Tagungs-

pauschale. 

Tagungspauschale „Standard“
•	 Kaffeepause am Vormittag mit Kaffee, Tee und frischem Obst

•	 3-Gang-Mittagsmenü

•	 Kaffeepause am Nachmittag mit Kaffee, Tee und ofenfrischem Kuchen

•	 Tagungsgetränkepauschale

•	 Bereitstellung des Tagungsraums

•	� Tagungstechnik: OHP, Leinwand, Flipchart und Moderatorenwand, Beamer, Internet 

über W-LAN

	 Pro Teilnehmer ab 79 Euro inklusive der zurzeit gültigen MwSt

Tagungspauschale „36 Stunden“
•	 Tagungspauschale „Standard“

•	� Abends 4-Gang-Gourmetmenü in unserem Restaurant  

(Upgrade auf ein 6-Gang-Menü für 56 Euro/Person möglich)

•	 Übernachtung im Einzelzimmer „Standard“

•	 Frühstücksbüfett

•	 Kaffeepause am Vormittag mit Kaffee, Tee und frischem Obst

•	 2-Gang-Mittagsmenü

•	 Alle Tagungsgetränke im Tagungsraum

	� Pro Teilnehmer ab 359 Euro inklusive der zurzeit gültigen MwSt,  
zusätzlich der im Restaurant verzehrten Getränke
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
für den Hotelaufnahmevertrag im Hotel Restaurant Zur Post Christopher und 
Alejandro Wilbrand GBR

I GELTUNGSBEREICH
1.	� Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise Überlassung von 

Hotelzimmern zur Beherbergung sowie alle in diesem Zusammenhang für den Kunden 

erbrachten weiteren Leistungen und Lieferungen des Hotels (Hotelaufnahmevertrag). 

Der Begriff „Hotelaufnahmevertrag“ umfasst und ersetzt folgende Begriffe: Beherber-

gungs-, Gastaufnahme-, Hotel-,Hotelzimmervertrag. 

2. 	� Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Zimmer sowie deren Nutzung zu 

anderen als Beherbergungszwecken bedürfen der vorherigen Zustimmung des Hotels 

in Textform, wobei § 540 Absatz 1 Satz 2 BGB abbedungen wird, soweit der Kunde 

nicht Verbraucher ist. 

3. 	� Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung, wenn dies vor-

her ausdrücklich vereinbart wurde. 

II VERTRAGSABSCHLUSS, -PARTNER, VERJÄHRUNG 
1.	 Vertragspartner sind das Hotel und der Kunde. Der Vertrag kommt durch die Annahme 

des Antrags des Kunden durch das Hotel zustande. Dem Hotel steht es frei, die Zim-

merbuchung in Textform zu bestätigen. 

2.	 Alle Ansprüche gegen das Hotel verjähren grundsätzlich in einem Jahr ab dem gesetz-

lichen Verjährungsbeginn. Schadensersatzansprüche verjähren kenntnisabhängig in 

fünf Jahren, soweit sie nicht auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Ge-

sundheit oder der Freiheit beruhen. Diese Schadensersatzansprüche verjähren kennt-

nisunabhängig in zehn Jahren. Die Verjährungsverkürzungen gelten nicht bei 

Ansprüchen, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 

Hotels beruhen. 

III LEISTUNGEN, PREISE, ZAHLUNG, AUFRECHNUNG 
1.	� Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden gebuchten Zimmer bereitzuhalten und die 

vereinbarten Leistungen zu erbringen. 

2.	� Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung und die von ihm in Anspruch 

genommenen weiteren Leistungen vereinbarten bzw. geltenden Preise des Hotels zu 

zahlen. Dies gilt auch für vom Kunden direkt oder über das Hotel beauftragte Leistun-

gen, die durch Dritte erbracht und vom Hotel verauslagt werden. 

3.	� Die vereinbarten Preise verstehen sich einschließlich der zum Zeitpunkt des Vertrags-

schlusses geltenden Steuern und lokalen Abgaben. Nicht enthalten sind lokale Abga-

ben, die nach dem jeweiligen Kommunalrecht vom Gast selbst geschuldet sind, wie 

zum Beispiel Kurtaxe. 

	� Bei Änderung der gesetzlichen Umsatzsteuer oder der Neueinführung, Änderung oder 

Abschaffung lokaler Abgaben auf den Leistungsgegenstand nach Vertragsschluss wer-

den die Preise entsprechend angepasst. Bei Verträgen mit Verbrauchern gilt dieses 

nur, wenn der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Vertragserfüllung vier Monate 

überschreitet. 
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4.	 Das Hotel kann seine Zustimmung zu einer vom Kunden gewünschten nachträglichen 

Verringerung der Anzahl der gebuchten Zimmer, der Leistung des Hotels oder der 

Aufenthaltsdauer des Kunden davon abhängig machen, dass sich der Preis für die 

Zimmer und/oder für die sonstigen Leistungen des Hotels erhöht. 

5.	 Rechnungen des Hotels ohne Fälligkeitsdatum sind binnen zehn Tagen ab Zugang der 

Rechnung ohne Abzug zahlbar. Das Hotel kann die unverzügliche Zahlung fälliger For-

derungen jederzeit vom Kunden verlangen. Bei Zahlungsverzug ist das Hotel berech-

tigt, die jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von derzeit 8 % bzw. bei 

Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher beteiligt ist, in Höhe von 5 % über dem 

Basiszinssatz zu verlangen. Dem Hotel bleibt der Nachweis eines höheren Schadens 

vorbehalten. Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Hotelaufnahmevertrag 
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6.	 Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsschluss vom Kunden eine angemessene Voraus-

zahlung oder Sicherheitsleistung, zum Beispiel in Form einer Kreditkartengarantie, zu 

verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungstermine können im Vertrag 

in Textform vereinbart werden. Bei Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen für 

Pauschalreisen bleiben die gesetzlichen Bestimmungen unberührt. 

7.	 In begründeten Fällen, zum Beispiel Zahlungsrückstand des Kunden oder Erweiterung 

des Vertragsumfanges, ist das Hotel berechtigt, auch nach Vertragsschluss bis zu 

Beginn des Aufenthaltes eine Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung im Sinne vorste-

hender Ziffer 3.6 oder eine Anhebung der im Vertrag vereinbarten Vorauszahlung oder 

Sicherheitsleistung bis zur vollen vereinbarten Vergütung zu verlangen. 

8.	 Das Hotel ist ferner berechtigt, zu Beginn und während des Aufenthaltes vom Kunden 

eine angemessene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung im Sinne vorstehender 

Ziffer 6 für bestehende und künftige Forderungen aus dem Vertrag zu verlangen, so-

weit eine solche nicht bereits gemäß vorstehender Ziffer 3.6 und/oder Ziffer 3.7 ge-

leistet wurde. 

9.	 Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen Forderung gegenüber 

einer Forderung des Hotels aufrechnen oder verrechnen. 

IV RÜCKTRITT DES KUNDEN (ABBESTELLUNG, STORNIERUNG)/ 
NICHTINANSPRUCHNAHME DER LEISTUNGEN DES HOTELS (NO SHOW) 
1.	 Ein Rücktritt des Kunden von dem mit dem Hotel geschlossenen Vertrag ist nur mög-

lich, wenn ein Rücktrittsrecht im Vertrag ausdrücklich vereinbart wurde, ein sonstiges 

gesetzliches Rücktrittsrecht besteht oder wenn das Hotel der Vertragsaufhebung aus-

drücklich zustimmt. Die Vereinbarung eines Rücktrittsrechtes sowie die etwaige 

Zustimmung zu einer Vertragsaufhebung sollen jeweils in Textform erfolgen. 

2.	 Sofern zwischen dem Hotel und dem Kunden ein Termin zum kostenfreien Rücktritt 

vom Vertrag vereinbart wurde, kann der Kunde bis dahin vom Vertrag zurücktreten, 

ohne Zahlungs- oder Schadensersatzansprüche des Hotels auszulösen. Das Rück-

trittsrecht des Kunden erlischt, wenn er nicht bis zum vereinbarten Termin sein Recht 

zum Rücktritt gegenüber dem Hotel ausübt. 

3.	 Ist ein Rücktrittsrecht nicht vereinbart oder bereits erloschen, besteht auch kein ge-

setzliches Rücktritts- oder Kündigungsrecht und stimmt das Hotel einer Vertragsauf-

hebung nicht zu, behält das Hotel den Anspruch auf die vereinbarte Vergütung trotz 

Nichtinanspruchnahme der Leistung. Das Hotel hat die Einnahmen aus anderweitiger 
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Vermietung der Zimmer sowie die ersparten Aufwendungen anzurechnen. Werden die 

Zimmer nicht anderweitig vermietet, so kann das Hotel den Abzug für ersparte Auf-

wendungen pauschalieren. Der Kunde ist in diesem Fall verpflichtet, mindestens 90 % 

des vertraglich vereinbarten Preises für Übernachtung mit oder ohne Frühstück sowie 

für Pauschalarrangements mit Fremdleistungen, 70 % für Halbpensions- und 60 % für 

Vollpensionsarrangements zu zahlen. Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass der 

vorgenannte Anspruch nicht oder nicht in der geforderten Höhe entstanden ist. 

V RÜCKTRITT DES HOTELS 
1.	 Sofern vereinbart wurde, dass der Kunde innerhalb einer bestimmten Frist kostenfrei 

vom Vertrag zurücktreten kann, ist das Hotel in diesem Zeitraum seinerseits berech-

tigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn Anfragen anderer Kunden nach den vertraglich 

gebuchten Zimmern vorliegen und der Kunde auf Rückfrage des Hotels mit angemes-

sener Fristsetzung auf sein Recht zum Rücktritt nicht verzichtet. 

2.	 Wird eine gemäß Ziffer 3.6 und/oder Ziffer 3.7 vereinbarte oder verlangte Vorauszah-

lung oder Sicherheitsleistung auch nach Verstreichen einer vom Hotel gesetzten an-

gemessenen Nachfrist nicht geleistet, so ist das Hotel ebenfalls zum Rücktritt vom 

Vertrag berechtigt. 

3.	 Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag 

außerordentlich zurückzutreten, insbesondere falls 

	 - �Höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung 

des Vertrages unmöglich machen; Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Hote-
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	 - �Zimmer oder Räume schuldhaft unter irreführender oder falscher Angabe oder Ver-

schweigen wesentlicher Tatsachen gebucht werden; wesentlich kann dabei die Iden-

tität des Kunden, die Zahlungsfähigkeit oder der Aufenthaltszweck sein; 

	 - �das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Inanspruchnahme der 

Leistung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des 

Hotels in der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem Herrschafts- bzw. 

Organisationsbereich des Hotels zuzurechnen ist; 

	 - der Zweck bzw. der Anlass des Aufenthaltes gesetzeswidrig ist; 

	 - ein Verstoß gegen oben genannte Ziffer 1.2 vorliegt. 

4.	 Der berechtigte Rücktritt des Hotels begründet keinen Anspruch des Kunden auf 

Schadensersatz. 

VI ZIMMERBEREITSTELLUNG, -ÜBERGABE UND -RÜCKGABE 
1.	 Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung bestimmter Zimmer, soweit 

dieses nicht ausdrücklich vereinbart wurde. 

2.	 Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 15:00 Uhr des vereinbarten Anreisetages 

zur Verfügung. Der Kunde hat keinen Anspruch auf frühere Bereitstellung. 

3.	 Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem Hotel spätestens um 12:00 Uhr 

geräumt zur Verfügung zu stellen. Danach kann das Hotel aufgrund der verspäteten 

Räumung des Zimmers für dessen vertragsüberschreitende Nutzung bis 18:00 Uhr 50 

% des vollen Logispreises (Listenpreises) in Rechnung stellen, ab 18:00 Uhr 90 %. 

Vertragliche Ansprüche des Kunden werden hierdurch nicht begründet. Ihm steht es 

frei nachzuweisen, dass dem Hotel kein oder ein wesentlich niedrigerer Anspruch auf 

Nutzungsentgelt entstanden ist. 
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VII HAFTUNG DES HOTELS  
1.	� Das Hotel haftet für von ihm zu vertretende Schäden aus der Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit. Weiterhin haftet es für sonstige Schäden, die auf 

einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels beziehungs-

weise auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von vertragstypischen 

Pflichten des Hotels beruhen. Einer Pflichtverletzung des Hotels steht die eines gesetz-

lichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. Weitergehende Schadensersatzan-

sprüche sind, soweit in dieser Ziffer 7 nicht anderweitig geregelt, ausgeschlossen. 

Sollten Störungen oder Mängel an den Leistungen des Hotels auftreten, wird das Hotel 

bei Kenntnis oder auf unverzügliche Rüge des Kunden bemüht sein, für Abhilfe zu 

sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, das ihm Zumutbare beizutragen, um die Störung zu 

beheben und einen möglichen Schaden gering zu halten. 

2.	� Für eingebrachte Sachen haftet das Hotel dem Kunden nach den gesetzlichen Bestim-

mungen. Das Hotel empfiehlt die Nutzung des Hotel- oder Zimmersafes. Sofern der 

Gast Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten mit einem Wert von mehr als 800 Euro oder 

sonstige Sachen mit einem Wert von mehr als 3.500 Euro einzubringen wünscht, be-

darf dies einer gesonderten Aufbewahrungsvereinbarung mit dem Hotel. 

3.	� Soweit dem Kunden ein Stellplatz in der Hotelgarage oder auf dem Hotelparkplatz, 

auch gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt wird, kommt dadurch kein Verwahrungs-

vertrag zustande. Bei Abhandenkommen oder Beschädigung auf dem Hotelgrundstück 

abgestellter oder rangierter Kraftfahrzeuge und deren Inhalte haftet das Hotel nur 

nach Maßgabe der vorstehenden Ziffer 1, Sätze 1 bis 4. 

4.	� Weckaufträge werden vom Hotel mit größter Sorgfalt ausgeführt. Nachrichten, Post 

und Warensendungen für die Gäste werden mit Sorgfalt behandelt. Das Hotel über-

nimmt die Zustellung, Aufbewahrung und – auf Wunsch – gegen Entgelt die Nachsen-

dung derselben.Das Hotel haftet hierbei nur nach Maßgabe der vorstehenden Ziffer 1, 

Sätze 1 bis 4. Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Hotelaufnahmevertrag  
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VIII SCHLUSSBESTIMMUNGEN  
1.	� Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, der Antragsannahme oder dieser Allge-

meinen Geschäftsbedingungen sollen in Textform erfolgen. Einseitige Änderungen 

oder Ergänzungen durch den Kunden sind unwirksam. 

2.	� Ausschließlicher Gerichtsstand auch für Scheck und Wechselstreitigkeiten ist im kauf-

männischen Verkehr der gesellschaftsrechtliche Sitz des Hotels. Sofern ein Vertrags-

partner die Voraussetzung des §38 Absatz 2 ZPO erfüllt und keinen allgemeinen 

Gerichtsstand im Inland hat, gilt als Gerichtsstand der gesellschaftsrechtliche Sitz des 

Hotels. 

3.	� Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts und des Kollisionsrechts 

ist ausgeschlossen. 

4.	� Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 

oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestim-

mungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

Stand: Juni 2022


